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Ich kann hier aber nicht genau herauslesen, dass man seine Kosten nicht umlegen darf.
Treuhänderisch könnte ja z.B. auch heißen, dass ich mir vorab das Einverständnis der Eltern zur
Umlegung einholen muss. Oder überlese ich was?

Habe auch nochmal gegoogled da finde ich auch eher, dass es eine Grauzone ist.
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